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Sehr geehrte 
Damen und Herren, 

Sie haben sich für eine Kinderwunsch-
behandlung entschieden. Mit den Sie 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten 
haben Sie gute Begleitung gefunden. 
Jetzt werden Sie für Ihren Weg viel 
Geduld, Kraft und Glück brauchen. 
Eine Kinderwunschbehandlung ist mit 
einigen Kosten verbunden. Es ist uns 

ein wichtiges Anliegen, dass Ihr Wunsch nach einem 
eigenen Kind nicht an finanziellen Hürden scheitert. 
Deshalb wollen wir Sie mit einem Zuschuss zu den 
Behandlungen unterstützen – genauere Informationen 
finden Sie in diesem Flyer. 

Der Freistaat Sachsen ist damit das erste und einzige 
Bundesland, das Behandlungen zur assistierten Repro-
duktion finanziell unterstützt. Für uns ist jedes Kind ein 
Geschenk – deshalb bieten wir Ihnen unsere Hilfe an!

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Ihr Kinderwunsch in 
Erfüllung geht.

Ihre 

Christine Clauß
Sächsische Staatsministerin für Soziales

Was wird
gefördert?

Der Freistaat Sachsen gewährt Zuwendungen zu den 
Kosten der zweiten bis vierten Invitro-Fertilisations (IVF)- 
und Intrazytoplasmatischen Spermieninjektions (ICSI)- 
Behandlungen.

Wer wird gefördert?

Zuwendungen können nur gewährt werden, wenn:

•  die Maßnahmen der assistierten Reproduktion in einer 
   im Freistaat Sachsen befindlichen Einrichtung durchge-
   führt werden,

•  das jeweils betroffene Paar miteinander verheiratet ist
   und seit mindestens einem Jahr seinen Hauptwohnsitz 
   im Freistaat Sachsen hat,

•  das Alter der Frau zwischen dem vollendeten 25. und
   dem vollendeten 40. Lebensjahr liegt,

•  das Alter des Mannes zwischen dem vollendeten 25. 
   und dem vollendeten 50. Lebensjahr liegt,

•  keinem der Ehepartner ein Leistungsanspruch gegen
   eine private Krankenversicherung zusteht.

Wie hoch ist 
die Förderung?

Die Höhe der Zuwendung beträgt 
für die zweite und dritte 
Behandlung:

IVF-Behandlung: 
max. je 800 Euro des Eigenanteils, 
der den Patientinnen und Patienten 
von den Reproduktionseinrichtungen 
in Rechnung gestellt wird

ICSI-Behandlung: 
max. je 900 Euro des Eigenanteils, 
der den Patientinnen und Patienten 
von den Reproduktionseinrichtungen 
in Rechnung gestellt wird
 
für die vierte Behandlung: 
IVF-Behandlung:          je 1.600 Euro
ICSI-Behandlung:          je 1.800 Euro

Wie erhalten Sie die Zuwendung?

Legen Sie bei Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt bitte folgende 
Nachweise vor:

•  Meldebescheinigung
•  genehmigter Behandlungsplan

Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich. 
Die Paare erklären, dass sie die Förderung wünschen. 
Die Rechnung für den Patienteneigenanteil wird vom 
Arzt um den Zuwendungsbetrag gekürzt. 

Zuwendungen können gewährt werden für Behand-
lungen ab dem 1. März 2009. Als Behandlungsbeginn 
wird die Punktion angesehen.


